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Anforderungsprofil 

 

Stand: 09.08.24 

Ersteller/in (Stellenzeichen): V F 

Die grau unterlegten Felder markieren den verbindlichen Teil des Anforderungsprofils. 

 

Dienststelle: 

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie 

Abteilung V Familie und frühkindliche Bildung 

FV zur Beteiligung: 

 

1. Beschreibung des Arbeitsgebietes: 

(ggf. Aufgabenanalyse und Text GVPL) 

 

V F 103: 

Mitarbeit bei der Erteilung der staatlichen Anerkennung in den sozialpädagogischen 

Berufen (in- und ausländische Abschlüsse)  

 

Bearbeitung der Anträge auf und Vorbereitung der Erteilung der staatlichen Anerken-

nung von Erzieher/innen, Heilpädagog/innen, Sozialarbeiter/innen/Sozialpädagog/in-

nen (B.A.), Heilpädagog/innen (B.A.), Kindheitspädagog/innen (inländische Abschlüsse) 

 

Vorbereitung der Gleichwertigkeitsfeststellung im Ausland erworbener sozialpädagogi-

scher Berufsqualifikationen mit dem Ziel der Erlangung der staatlichen Anerkennung im 

Referenzberuf inkl. Mitwirkung bei der Antragsbearbeitung 

 

Vorbereitung der Verfahren der Versagung und des Widerrufs von staatlichen Anerken-

nungen 

 

2. 

 

 

 

 

Formale Anforderungen 

für Beamte: 

Erfüllung der laufbahnrechtlichen Voraussetzungen für das zweite 

Einstiegsamt der Laufbahngruppe 1 des allgemeinen Verwal-

tungsdienstes 

für Tarifbeschäftigte: 

erfolgreicher Abschluss einer entsprechenden Verwaltungs- 

ausbildung (z.B. Verwaltungsfachangestellter)  

oder  

Abschluss des Verwaltungslehrgangs II  

 

 

 

Gewichtungen 

entfallen hier 
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3. Leistungsmerkmale Gewichtungen * 

3.1. Fachkompetenzen 4 3 2 1 

3.1.1 

Einschlägige Rechtskenntnisse, insbes. Sozialberufe-Anerken-

nungsgesetz (SozBAG), Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz 

(BQFG, BQFG Bln), Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), EU-

Richtlinie 2005/36/EG über die Anerkennung von Berufsqualifika-

tionen, Berufsqualifikationsprüfungsgebührenverordnung (BQP-

GebVO), Melderecht 

☒ ☐ ☐ ☐ 

3.1.2 
Kenntnisse über die sozialpädagogischen Berufsbilder und Be-

rufsfelder 
☐ ☒ ☐ ☐ 

3.1.3 
Kenntnisse Standardsoftware und Bürokommunikation/-organisa-

tion 
☐ ☒ ☐ ☐ 

3.1.4 
Kenntnisse über den Aufbau der Berliner Verwaltung und der 

GGO I 
☐ ☐ ☒ ☐ 

3.1.5 Kenntnisse der Aktenführung und Archivierung ☐ ☐ ☒ ☐ 

 

 ► Erläuterung der Begriffe 

● Raum für stellenbezogene Operationalisierungen 

Gewichtungen* 

4 3 2 1 

3.2 Persönliche Kompetenzen  

3.2.1 Leistungs-, Lern- und Veränderungsfähigkeit 

► Fähigkeit, auch unter schwierigen Bedingungen engagiert zu 

arbeiten, den Handlungsrahmen auszufüllen und aktiv Wissen und 

Erfahrungen einzubringen sowie sich auf neue Aufgaben einzu-

stellen und neue Kenntnisse zu erwerben. 

☐ ☒ ☐ ☐ 

● bewältigt auch unter schwierigen Bedingungen das vorgege-

bene Arbeitspensum  

 

● bildet sich anforderungsgerecht fort 

● akzeptiert kurzfristige Veränderungen 

● bleibt auch unter Termin- und Zeitdruck sachlich und besonnen 

 

3.2.2 Organisationsfähigkeit 

► Fähigkeit, vorausschauend zu planen und zu strukturieren und 

entsprechend zu agieren. 

☐ ☐ ☒ ☐ 

● berücksichtigt zeitliche Vorläufe und Terminvorgaben  

● koordiniert eigene Termine und stimmt sich in Terminfragen 

rechtzeitig ab 

● überblickt Zusammenhänge und strukturiert komplexe Sachver-

halte/Fragestellungen klar, übersichtlich und nachvollziehbar 
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 ► Erläuterung der Begriffe 

● Raum für stellenbezogene Operationalisierungen 

Gewichtungen* 

4 3 2 1 

 

3.2.3 Ziel- und Ergebnisorientierung 

► Fähigkeit, Denken und Handeln auf ein gewünschtes Ziel hin 

auszurichten und die erforderlichen Ressourcen effizient einzuset-

zen. 

☐ ☒ ☐ ☐ 

● richtet die Arbeitsorganisation auf die zu erreichenden Ziele 

aus 

 

● setzt angemessene Prioritäten zur Zielerreichung 

● setzt die Arbeitsmittel und Arbeitsmethoden zielführend ein 

 

3.2.4 Entscheidungsfähigkeit 

► Fähigkeit, zeitnahe und nachvollziehbare Entscheidungen zu 

treffen und dafür Verantwortung zu übernehmen. 

☐ ☐ ☒ ☐ 

● bezieht alle zur Verfügung stehenden Informationen in die Ent-

scheidungsvorbereitung mit ein 

 

● trifft Entscheidungen nachvollziehbar und erläutert diese 

● erkennt und wägt die Konsequenzen verschiedener Entschei-

dungsalternativen ab      

 

 

3.3 Sozialkompetenzen 

3.3.1 Kommunikationsfähigkeit 

► Fähigkeit, sich personen- und situationsbezogen auszutau-

schen. 

☐ ☒ ☐ ☐ 

● äußert sich mündlich und schriftlich strukturiert, flüssig und ver-

ständlich 

 

● gibt Informationen aktuell, umfassend, gezielt und verständlich 

weiter 

● drückt sich klar, präzise und adressatenorientiert aus 

 

3.3.2 Kooperationsfähigkeit 

► Fähigkeit, sich konstruktiv respektvoll mit anderen auseinan-

derzusetzen und partnerschaftlich zusammenzuarbeiten; Konflikte 

zu erkennen und tragfähige Lösungen anzustreben. 

☐ ☐ ☒ ☐ 

● arbeitet vertrauensvoll und konstruktiv mit anderen zusammen  

● berücksichtigt andere Auffassungen und Ideen 

● verhält sich freundlich, aufgeschlossen, authentisch, hilfsbereit, 

schafft und schenkt Vertrauen 
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 ► Erläuterung der Begriffe Gewichtungen* 

 ● Raum für stellenbezogene Operationalisierungen 4 3 2 1 

3.3.3 Dienstleistungsorientierung 

► Fähigkeit, die Arbeit als Dienstleistung für den externen und in-

ternen Kundenkreis zu begreifen. 

☒ ☐ ☐ ☐ 

● verhält sich im Kundenkontakt freundlich und aufgeschlossen  

● fragt gezielt und freundlich nach Anliegen, nimmt diese ernst 

und ergreift entsprechende Maßnahmen 

● erläutert Entscheidungen und Verfahrensabläufe nachvollzieh-

bar 

 

3.3.4 Diversity-Kompetenz 

► Fähigkeit, Gemeinsamkeiten und Unterschiede von Menschen 

(u. a. hinsichtlich Lebensalter, Geschlecht, Behinderung, Religion, 

sexueller und geschlechtlicher Identität, chronischer Krankheit, 

sozialem Status, Sprache) wahrzunehmen, in der Aufgabenwahr-

nehmung zu berücksichtigen, bestehende Barrieren abzubauen 

und einen diskriminierungsfreien und wertschätzenden Umgang 

zu pflegen. 

☐ ☐ ☐ ☒ 

● berücksichtigt Kenntnisse der Lebens- und Bedarfslagen ver-

schiedener gesellschaftlicher Gruppen 

 

● zeigt Einfühlungsvermögen für die Empfindungen und Bedürf-

nisse anderer 

● ist fähig zum Perspektivwechsel 

 

3.3.5 Migrationsgesellschaftliche Kompetenz  

► umfasst die Fähigkeit gemäß § 3 Abs. 4 PartMigG 

1. bei Vorhaben, Maßnahmen und Programmen die Auswirkun-

gen auf Personen mit und ohne Migrationsgeschichte beurtei-

len und ihre Belange berücksichtigen zu können, 

2. die durch Diskriminierung und Ausgrenzung von Personen mit 

Migrationsgeschichte entstehende teilhabehemmende Aus-

wirkungen zu erkennen und zu überwinden sowie  

3. insbesondere im beruflichen Kontext Personen mit Migrations-

geschichte respektvoll und frei von Vorurteilen und Diskrimi-

nierung zu behandeln. 

☐ ☐ ☐ ☒ 

● kennt und berücksichtigt besondere Situationen von Menschen 

mit Migrationsgeschichte bspw. bzgl. Aufenthalt, Diskriminie-

rungserfahrungen, Mehrsprachigkeit 

 

● ist offen und respektvoll gegenüber Menschen unterschiedlicher 

Herkunft und Prägung 

● pflegt einen offenen, respektvollen und achtsamen Umgang mit 

Menschen mit Migrationsgeschichte 

 


